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nehmen wir zur Klageerwiderung vom 30. November 2018 und zum Schriftsatz vom 04.01.2019

Stellung.
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Die Ausführungen der Beklagten ändern nichts an dem bestehendenInformationsanspruch des Kilä-

gers. Wederstellt die in Art. 65 S. 2 GG geregelte Ressortkompetenz eine Rechtsgrundlage zum

Erlass einer Rechtsvorschrift ,S.v. 8 3 Nr. 4 IFG dar, noch begründet die Satzung ein besonderes

Amtsgeheimnis 1.S.d.$ 3 Nr. 4 Var. 4 IFG. Im Einzelnen:

1. keine Rechtsgrundlage

Es fehlt an einer gesetzlichen Grundlage zum Erlass der Satzung des wissenschaftlichen Beirats.

Dies zeigt bereits die Antwort der Beklagten auf eine weitere Anfrage des Klägers betreffend den

Beschluss zur Satzungsänderung bzw. die Regelungen zum Änderungsverfahren:

„Die Satzung des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen wurde

nicht durch Beschluss geändert. Die Änderung erfolgte in Ausübung der Organisationskompe-

tenz des Bundesministeriums der Finanzen.

Darüber hinaus liegt dem Bundesministerium der Finanzen kein Dokument vor, in dem das

Verfahren zur Satzungsänderung des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium

der Finanzen geregelt würde. Dies ergibt sich vielmehr aus allgemeinen verfassungsrechtlichen

und verwaltungsrechtlichen Grundsätzen.“

(Bescheid des Bundesfinanzministeriums anbei als Anlage K 9):

Immerhin nennt die Beklagte nun konkreter, auf welche verfassungsrechtlichen Grundsätze sie sich

stützen will. Ihre Auffassung, sie sel aufgrund des in Art. 65 S. 2 GG verankerten Ressortprinzips

befugt, die Satzung des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen zu erlas-

sen, ist jedoch falsch, Sie widerspricht dem Grundgedanken des Art. 65 GG und des Informations-

freiheitsrechts.

Selbstverständlich befugt das Ressortprinzip nicht zum Erlass von das Informationszugangsrecht

beschränkenden Regelungen. Art. 65 GG betrifft die Abgrenzung der Zuständigkeiten und Befugnis-

se zwischen Bundeskanzler und den Bundesministern und zwar in Bezug auf die politische Gestal-

tung ihrer Kompetenzbereiche. Art. 65 S. 2 GG stellt jedoch keine Ermächtigung dar, durch den

Erlass von Satzungen oder Rechtsverordnungen, Grundrechte zu beschränken.



Dass eine parlamentsgesetzliche Rechtsgrundlage für jede Rechtsvorschrift Voraussetzungist, die

im Zusammenspiel mit &$ 3 Nr. 4 IFG den Informationszugang beschränkt, wurde in der Klageschrift

vom 15.10.2018 bereits ausführlich dargelegt. Anderenfalls würde der Informationsverpflichtete den

Umfang seiner Verpflichtung selbst bestimmen. Die in dem Zusammenhang als Anlage K 8 vorgeieg-

ten Internen E-Mails des Finanzministeriums zeigen deutlich, dass es der Beklagten genau darum

ging. Die Aussage der Beklagten, man habe die Satzung im Interesse der Rechtsklarheit und

Rechtssicherheit geändert, überzeugtnicht. In einer der vorgelegten E-Mails heißt es wörtlich:

„Aufgrund des Informationsfreiheitsgesetzes ist BMF verpflichtet auf Anfrage alle Dokumen-

te ggü. Bürgern, Journalisten u.A. offen zu legen. Es sei denn, es liegen Ausschlussgründe

vor.

Zusammen mit den zuständigen Kollegen wollen wir am Freitag in der Tagung diskutieren,

ob eine Änderung der Satzung erforderlich ist und wie diese ggf. aussehen könnte. Außer-

dem wird die BMF-Vertreterin Hintergründe erläutern.“

2. Kein besonderes Amtsgeheimnis i,S.d. $ 3 Nr. 4 Var. 4 IFG

Falsch ist auch die Auffassung der Beklagten, dass ein besonderes Amtsgeheimnis nicht unmittelbar

durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes angeordnet sein muss. Das besondere Amtsgeheimnis

ist kein selbstständiger Ausschlussgrund. Vielmehr ist allen Schutzgegenständen des 8 3 Nr. 4 IFG

gemein, dass sie als bloße Rezeptionsnorm fungieren und an fachgesetzliche Vorschriften anknüp-

fen (Schoch, IFG, 2. Auflage 2016, 8 3 Rn. 204). Im Zentrum dieser Schutzgegenstände steht der

durch Rechtsvorschrift angeordnete Geheimnisschutz (Schoch, a.a.O., Rn. 211). Zum Erlass einer

solchen Rechtsvorschrift ist eine ausdrückliche parlamentsgesetzliche Ermächtigung notwendig. Auf

die entsprechenden Ausführungen in der Klagebegründung wird verwiesen. Dies gelten für alle Al-

ternativen des $ 3 Nr. 4 IFG.

Unabhängig davon kann die Satzung auch deshalb kein besonderes Amtsgeheimnis begründen,

weil sie ihrem Wortlaut nach nur die Beiratsmitglieder bindet.

Auf die weiteren Ausführungen der Beklagten kommt es daher nicht an. Diese wären aber auch

sonst bedeutungslos, denn 8 3 Nr. 4 IFG vermittelt keinen Drittschutz. Darüber hinaus müssen die



Mitglieder des Beirats ohnehin damit rechnen, dass ihre intern geäußerten Meinungen Öffentlich

werden, da dem Bundesminister der Finanzen laut Satzung explizit die Möglichkeit eingeräumt wird,

die Vertraulichkeitspflicht der Beiratsmitglieder aufzuheben.

Abschrift anbei.

Bindewald, LL.M.

Rechtsanwältin
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13. Juli 2018

mit Ihrem oben genannten Schreibenstellen Sie nachfolgenden Antrag nach $ 1 IFG:

„Bitte senden Sie mir Folgendeszu:

1. Den Beschluss zur Satzungsänderung des wissenschaftlichen Beirats des Bundesministe-

riums der Finanzen (diese trat mit Wirkung zum 28. März 2018 in Kraft) sowie entsprechende

Unterlagen zur Veranlassung und Begründung der genannten Satzungsänderung.

2. Die Rechtsprechung bzw. das Dokument, indem das Verfahren zur Satzungsänderung des

wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums der Finanzen geregelt wird.“

Über Ihren Antrag entscheide ich nach $ I Absatz 1 Satz 1 IFG wiefolgt:

I.

I.

Ihren Antrag lehneich ab.

Der Bescheid ergeht gebührenfrei.

www.bundesfinanzministerium.de



Seite? Beeründuns:

Zul. 

$ 1 Absatz 1 Satz 1 IFG gewährt gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch auf

Zugang zu amtlichen Informationen ($ 2 Nummer1 IFG). Was eine amtliche Informationist,

bestimmt sich nach $ 2 NummerI IFG. Danach handelt es sich bei einer amtlichen Informa-

tion um jede amtlichen Zweckendienende Aufzeichnung, unabhängig vonder Artihrer

Speicherung. Nach $ 1 Absatz 2 IFG kann die Behörde Auskunft erteilen, Akteneinsicht

gewähren oder Informationen in sonstiger Weise zur Verfügung stellen. Der Anspruch auf

Informationszugang besteht jedoch nur für die bei der jeweiligen Behörde vorhandenen Infor-

mationen bzw. Akten. Einen Anspruch auf Informationsbeschaffung vermittelt das IFG nicht.

Die von Ihnen erbetenen Informationen liegen im Bundesministerium der Finanzen nicht vor.

Die Satzung des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium der Finanzen wurde

nicht durch Beschluss geändert. Die Änderung erfolgte in Ausübung der Organisationskom-

petenz des Bundesministeriums der Finanzen.

Darüber hinaus liegt dem Bundesministerium der Finanzen kein Dokumentvor, in dem das

Verfahren zur Satzungsänderung des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium

der Finanzen geregelt würde. Dies ergibt sich vielmehraus allgemeinen verfassungsrecht-

lichen und verwaltungsrechtlichen Grundsätzen. Eine Zusammenstellung der Rechtsprechung,

aus der sich ergibt, wie solche Satzungen geändert werden,ist darüber hinaus nach dem IFG

nicht geschuldet.

ZuIE.

Der Bescheid ergehtals einfache Auskunft gemäß $ 10 Absatz 1 Satz 2 IFG gebührenfrei.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Bundesministe-

rıum der Finanzen, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin, Widerspruch erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.
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